
 

 
Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung sowie 
des Ausschusses für Innovation, Wissenschaft und Forschung am 
17.02.2016 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
der Senat der Deutschen Sporthochschule Köln hat in seiner Sitzung am 
02.02.2016 im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Änderung des 
Lehrerausbildungsgesetzes über die im Gesetzesentwurf vorgesehenen 
Fristen sowie Härtefallregelungen beraten. 
 
Er hat anschließend einstimmig eine Stellungnahme verabschiedet, die ich 
Ihnen auf diesem Wege gerne zukommen lassen möchte. 
 
„Der Senat der Deutschen Sporthochschule Köln setzt sich für eine 
Verlängerung der Fristen der auslaufenden Lehramtsstudiengänge um zwei 
Jahre ein sowie für eine großzügigere Fassung der Härtefallregelung mit der 
Möglichkeit der Berücksichtigung hochschulspezifischer Belange.“ 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
 
(Univ.-Prof. Dr. Ralf Roth) 
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Gesetz zur Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 16/9887 

An die  
Präsidentin des Landtags NRW 
Frau Carina Gödecke, MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf  
 
nachrichtlich: 

- Ministerium für Innovation, Wissenschaft und  

  Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen  

- Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes  

  Nordrhein-Westfalen 
Köln, 16.02.2016  
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